
641 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

1977 10 11 

Regie~ungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XXX, mit dein das Postgesetz geändert wird 

Der Natiünalrat hat beschlüssen: , 

Artikel I 

Das, Püstgesetz, BGBL Nr. 58/1957, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 36/1964, 
der Kundmachung BGBL Nr. 365/1970, des 
Bundesg,esetzes BGBL Nr. 338/1971 und des 
Bundesgegetzes BGBL Nr. 646/1975 wird Wle 
fülgt geändert: 

1. Nach § 26 1St fülgender Paragraph einzu­
fügen: 

.. § 26 a. Ver g ü tun g für p 0. S t typ i s ehe 
L,eistungen 

Die Püst hat dem Absender üder Empfänger 
übertragene Lerstung,en zu vergüten, wenn ihr 
durch diese Leistungen im Einzelfall, üder bei 
fortlaufenden Leistungen münatlich, mindestens 
zehntausend Schilling an Küsten erspart werden. 
Solche Leistungen dürf.en nur unter Bedacht­
nahme auf die der Püst zur Verfügung stehen­
den Einrichtungen sow:i,e auf die Erfordernisse 
einer ürdnungsgemäßen Beförderung und mit 
Zustimmung des Hetrüffenen übertragen werden. 
Die Vergütung ist mit Rücksicht auf die er­
sparten Küsten, sünstige Vorteile der Post süwie 
den Kostendeckungsgradder <in Betracht kom­
menden Püstgebühren zu- bemessen und in Form 
einer Ermäßigung der in der Anlage 2 dieses 
Bundesgesetzes festgelegten Postgebühren zu ge­
währen. Die übertragung der Leistung kann 
auch auf Absender beschränkt werden, die be­
stJimmte Sendung,en nur durch die Post befördern 
lassen süwie auf sülche, die bei bescheinigten 
Sendungen verzichten, Ersatzansprüche wegen 
Verlustes gegenüber der Post geltend' zu machen." 

2. Im § 5 der Anlage 1 sind nach dem Abs. 2 ' 
fülgende Absätze einzufügen: 

,,(3) Unter welchen Voraussetzungen Püstsen­
dungen, die üffen aufzugeben sind, auf andere 
Weise als in den Abs. 1 und 2 vürgesehen, ver-! 

packt und vel'schlossen sein dürfen, ist durch 
Verürdnung festzusetzen. Hieb ei ist darauf Be­
dacht zu nehmen, daß 

1. während der Beförderung leicht geprüft 
werden kann, ob die Bestimmungen über 
den zulässigen Inhalt eingehalten sind, 

2. die or,dnungsgemäße Beförderung auch nach 
einer Prüfung gewährleistet ist und 

3. die Verpackungs- und Verschlußart nicht 
nur deshalb g,ewählt w,ird, um verschlüssene 
Sendungen zur Gebühr für üff'en aufzu­
gebende Sendungsarten: befördern zu kön­
nen. 

(4) Die Post ist berechtigt, nach den Abs. 2 
und 3 verschlüssene Sendung,en zu jedem Zeit­
punkt der Beförderung zu öffnen." 

3. Der bisherige T,ext des § 18 Albs. 2 der 
AnJage 1 wird als Z. 1 bezeichnet. Als Z. 2 ist 
anzufügen: 

,,2. Sü[ch,e Sendungen dürfen kurze, dem ge­
ürdneten Leihv,erkehr dienende Mitteilungen 
auch lin anderer als tastbarer Schrift enthalten." 

4. § 1 o,er Anlage 2 hat zu lauten: 

,,§ 1. Beförderungsgebühren für Briefe: 

Standardsendungen 
Gewichts­

stufen 
bis Gramm 

100 

250 

500 
1000 

2000 

............ ' ....... . ' ....... . 

........................... 

5. § 3 der Anlage 2 hat zu lauten: 

Gebühr je 
Sendung 
Schilling 

3'-

4'50 
5'-
8'-

12'-

18'-" 

,,§ 3. Beförderungsgebühren für Geschäfts­
briefe: 

Standardsendungen 

Gebühr je 
Sendung 
Schilling 

2'50 
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Gewichts­
stufen 

bis Gramm 

100 
250 
500 

1000 

2000 

6. § 5 der Anlage 2 hat zu lauten: 

3"50 
4'-

6'50 ' 

10'-

15'-" 

,,§ 5. Beförderungsgebühren für Drucksachen: 

Standardsendungen 
Gewichts­

stufen 
his Gramm 

100 
250 

500 
1000 

2000 ........................... 
7. § 6 der Anlage 2 hat zu lauten: 

Gebühr je 
Sendung 
Schilling 

1"50 

i'-
2'50 
4'50 

8'-

12'-" 

,,§ 6. Beförderungsgebüh1"en für Warensen:dun­
gen: 

Standal'dsendungen 
e Gewichts­

stufen­
bis Gramm 

100 

250 

500 

........ " .................. . 

8. § 7 der Anlage 2 hat zu lauten: 

Gebühr je 
Sendung 
Schilling 

2'50 

no 
4'-

6'50" 

,,§ 7. Beförderungsgebühren .für Massensendun­
gen: 

1. Massensendungen ohne Anschrift: 

Gebühr je 
Sendung 
Schilling 

Standards endungen ............. 0'60 

Gewichts­
stufen 

bis Gramm 

100 
250 .......................... . 

2. Mass.enrendungen mit persönlicher 
Anschl'~ft in Ortsbunden : 

Standardsendungen 
Gewichts .. 

stufen 
bis Gramm 

100 
250 .......................... . 

3. Massensendungen mit persönLicher 
Anschrift in sonstigen Bunden: 

Standardsendungen 
Gewichts­

stufen 
bis Gramm 

100 
250 .......................... . 

Artikel 11 

0'80 

1"20 

Gebühr je 
Sendung 
Schilling 

0'90 

1"40 

2'-

Gebühr je 
Sendung 
Schilling 

1"10 

1'60 

2'20" 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1978 in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund der Bestimmun­
gen dieses .Bundesges.et.zes können -bereits von 
dem seiner Kundmachung' folgenden Tag an 
erlassen werden. Diese Verordnungen dürfen 
frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten 
Zeitpunkt .in Kraft gesetzt werden. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Verkehr betraut. 
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Erläuterungen 

1. Anläßlich der letzten Postgesetznovelle, 
BGBL Nr. 646/1975, wurde bei ,den Briefsen­
.dungsarten die erste Gebührenstufe nur mehr 
für jene Sendungen vorgesehen, :die den Bestim­
mung,en für Standardsendungen ,entsprechen. 
Zufolge einer übergangsbestimmung gelten 
jedoch his 31. Dezember 1977 für Briefe bis 
20 Gramm 'sowie für sonstige Briefsendungen 
bis 50 Gramm ohne Rücksicht auf ihre Maße 
die für Standar,dsendungen. vorgesehenen Ge­
bühren. 

Um zu vermeiden, daß auf Grund ,der der­
zeitigen Gesetzeslage aib 1. Jänner 1978 bei Ge­
schäftsb riefen, Drucksachen, W arens'end ungen 
und Massensendungen im Gewicht zwischen 20 
und 50 Gramm Gebühr,enerhöhungen zw:ischen 
60 und 1220/0 wirksam werden, :soll durch die 
vorliegende Novelle eine 100-Gramm-Stufe hei 
allen Br.iefsendungsarten eingeführt werden. Da­
durch kommt es bei den g·enannteB Sendungen 
zu einer geringfügigeren Gebi.lhr,enerhöhung; für 
Briefe ,zwischen 20 und 100 Gramm sowie für 
die übrigen Briefsendungen zwischen 50 und 
100 Gramm werden die Beförderungsgebühren 
gegenüber bisher 'ermäßligt.B,ei Festsetzung der 
Gebührenansätz,e für .die 100-Gramm-Stufe 
wurde davon ausgegangen, daß der Post daraus 
im Vergleich zu 1976 weder Mehr- noch Minder­
einnahmen erwachsen sollen .. 

Dem im BegutachtungSIVerfahren geäußerten 
Wunsch, für die von ,den Behörden und den 
Ämtern zu versendenden RSa- und RSb-Briefe 
bis zum Gewicht von 20 Gramm, ,die in lihrer 
Länge und Breite zwar den im BGBL Nr. 1531 
1972 a!bgedruckten Mustern, nicht aber den 
Maß·en für Standards.endungen entsprechen, post­
rechtliche Sonderregelungen zu treffen, kann aus 
grundsätzlichen Erwägungen nicht entsprochen 
werden. Es ist a:ber möglich., Rückscheinbniefe 
aufzu1egeri, die den Maßen fü·r Standardsendun­
gen entsprechen. Mit dem Bundeskanzleramt 
wunde vereinbart, ,daß die in Betracht kommen­
den Körperschaften hierüber noch näher unter­
richtet werden. 

Der An,regung, sogenannte "Computerbriefe" 
bzw. "Fill in-Bniefe" zur Gebühr für Druck­
sachen zuzulassen, kann ohne grundlegende 

Änderung der gesamten Sendungs- bzw. Ge­
bührenstruktur nicht gefolgt werden, da sonst 
empfindliche Gebührenausfäl1e zu erwarten 
wären. 

11. Durch den neuen § 26 a soll die Post in die 
Lage v,ensetzt werden, den Postbenütz·ern mit 
der,en Zustimmung übertr:agene Leistungen (z. B. 
Sortiertäcigkeiten, Beförderungsleistungen), die 
an sich von der Post zu erbringen sind (post­
typische Leistungen), 'gebührenmäßig zu berück­
sichtigen. Den im Begutachtungsverfahren ge­
äußerten Bedenken hinsichtlich nicht ausreichen­
der gesetzlicher Determiniertheit ibzw. des 
Gleichheitsgrundsatzes wUllde durch eine Neu­
fassung dieses Parag,raphen - der 'auch das 
Bundeskanzleramt Verfassungsdienst zu­
stimmt - Rechnung getragen. Es werden nun 
sowohl für die ühertragung der Leistungen als 
auch für das Ausmaß ,der Vergütung Kriterien 
genannt, .die einer überprüfung besser zugäng­
lichsind. In Idiesem Zusammenhang ist, wie ver­
!langt, ·die Höchstgrenze für .die Vergütung weg­
gefallen. Eine Vergütung im vollen Ausmaß der 
ersparten Kosten kann allerdings wegen der 
nicht kostendeckenden Postgebühren nicht ge­
währt werden, da diese Vergütung bei besonders 
begünstigten Gebühren mitunter höher aLs die 
zu entrichtenden Gebühren sein müßte. Die Er­
stellung ,eines Leistungskataloges ist derzeit nicht 
zweckmäßig, ,da die übernahme von Leistungen 
durch die Postkunden im Einzelfall sehr unter·· 
schiedliche kostenmäßige Aus'Wlirkungen haben 
Wlird; grundsätzlich kommt jedoch jede Leistung 
im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen für 
eine Vergütung in Betracht. Ein Vergütungs­
schema für bestimmte Standardleistungen wird 
sich voraussichtlich in der Praxis herausbilden. 
Aus diesem Grunde wird auch die Genehmi­
gung von Vergütungen nicht nur, wie dies im 
B,egutachtungsverfahren' verlangt wurde, den 
Postbehörden vorbehalten, da zu einem späteren 
Zeitpunkt derartige Standardfälle von den Post­
ämtern zu erledigen sein werden und die Post­
behörden dann nur mehr Streitfälle entscheiden 
müssen. 

Da die übertragung posttypisch,er Leistungen 
nicht,Wlie ursprünglich geplant, dem freien Er-
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messen der Püst anheimgestellt sein süll, mußte 
ein'e Mindes'tgrenze für die ersparten Kosten 
vürgesehen werden, um BagatellfäILe, die einen 
erheblichen Verwaltungsaufwand erttürderrt wür­
den, auszuschließen. 

Der Verzicht, Ersatzansprü'che geltend zu 
machen, ,ist ,die IÜgiisch,e Folge bestimmter vüm 
Postbenützer ,erbrachter posttyp1scher Leistungen. 
Z. ,B. kann im Paketverkehr bei Aufgabe in 
Behältern oder direkter V:erladung in den 
Waggon die Post die einzelne Sendung nicht 
mehr prüfen. Daher vermchten bereits jetzt ver­
schiedene Großaufgeber als Gegenleistung für 
vereinfachte Aufgabemodalitäten freiwillig dar­
auf, Ersatzansprüch,e geltend zu machen. Von der 
Wirtschaft wird bereits seit Jahrzehnten die Ein­
f.ührung eines nichtbescheinigten Paketes (niedri­
gere Gebühr, dafür keine Haftung) verlangt. 
Im übrigen sind haftungsrechtliche Sünderbe­
stimmungen auf dem Gebiet des Püst- und Fern­
meldewesens bereits nach Art. 23 Abs. 5 des 
Bundes-N erfasl5ungsgesemes vürge:;ehen. 
, Auch die Bindung an die Beförderung durch 
die Püst steht in engem Zusammenhang mit 
der übertragung von Leistungen, Einerseits wird 
die Post hei regelmäßig anfallenden Vürleistun­
gen ihre Einrichtungen darauf ,absteHen, anderer­
seits resultiert ,der Küstendeckun;;sgrad der Püst­
gebühren, der bei der Vergütung zu berück­
sichtigen ist, aus der ibesteher,den Verteilung 

der Sendung,en auf kostengünstige und, -ungün­
stige Relatiünen. Damit wird auch dem vorge­
beugt, daß der Püst nur ,die ungünstigen Rela­
!liünen verbierben. Es ist jedoch nicht ,daran 
gedacht, die Absender ,z. B. l)1it ihrem gesamten 
PaketaUlfkümmen 'an die Post' zu binden, sündern 
es Süll nur der Status quo erhalten bleiben. 

IH. Die Bestimmungen über die offene Aufgabe 
süUenergänzt werden, damit der Binsatz zeit­
gemäßer Verpackungsmethüden' (z. B. maschinelle 
Verpackung vün Büchern, SchrumpHülienver­
packung)ermögl:icht wird. 

IV. Durch eine Ergänzung der ,Bestimmungen 
über >Blindensendungen ,süiIen ,im Leihverkehr 
der Blindenbüchereien kurze Mitteilungen, wie 
z. B. Titel, Autorenangabe, Hinweise auf tech­
nische Mängel, auch in. ,anderer als tastbarer 
Schrift zugelassen werden. 

V. Mit der gegenständLichen legislativen' Maß­
nahme ist kein Mehraufwand auf ,dem Persünal­
oder Sachkostensektür verbunden. 

VI. Auf eine Textgegenüberstellung wurde aus 
folgenden Gründen verzichtet: Die unter Art. I 
Z. 4 bis 8 enthaltenen Gebührentabellenent­
sprechen mit Ausnahme der jeweils ,eingefügten 
100-Gramm-Stufe dem bisherigen Text (s. I. der 
Erläuterungen). Die übrigen :Bestimmungen 
bl'lingen neues Recht. 

641 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




